
Auszug aus der 
Verordnung über die Aufwands- und Verdienstausfallentschädigung 
für die ehrenamtlich Tätigen der Freiwilligen Feuerwehren und der 

Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern 
(Feuerwehrentschädigungsverordnung - FwEntschVO M-V) 

Vom 28. November 2013 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Aufwandsentschädigungen sind dem in dieser Verordnung aufgeführten 
Personenkreis bis zur angeführten Höhe in Geld zu zahlen. Damit sind sämtliche 
erhöhte Aufwendungen ehrenamtlicher Funktionsträger der Freiwilligen 
Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren gleich welcher Art abgegolten. 

 
§ 2 

Höchstsätze der Aufwandsentschädigungen 
für Funktionsträger 

 
(1) Die an die jeweiligen Funktionsträger, die ihre Tätigkeit im 
Ehrenbeamtenverhältnis ausüben, zu zahlende Aufwandsentschädigung darf 
folgende monatliche Höchstbeträge nicht überschreiten: 

 
5. Gemeindewehrführerin und Gemeindewehrführer   170 Euro 
 in amtsangehörigen Gemeinden 
 
2) Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der in Absatz 1 genannten 
Funktionsträger erhält eine Aufwandsentschädigung, die höchstens die Hälfte 
der nach § 4 für diese Funktionsträger festgesetzten Aufwandsentschädigung 
betragen darf.  

§ 5  
Personen mit besonderen Aufgaben 

Personen mit besonderen Aufgaben können Aufwandsentschädigungen in 
angemessener Höhe gezahlt werden. Dazu zählen insbesondere Ausbilderinnen 
und Ausbilder, Geräte- und Jugendfeuerwehrwarte sowie Leiterinnen und 
Leiter von Einsatzabteilungen. Im Einzelfall können für spezielle Tätigkeiten 
gesondert Aufwandsentschädigungen gezahlt werden.  
 


